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Landratsamt Greiz
Landrat

Ordnungsamt

Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 4152/2023

Tagesordnungspunkt

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 58 Abs. 1 ThürKO in Höhe von
52.500,00 Euro auf der Haushaltsstelle 11100.65010 (Ausländerangelegenheiten –
Vordrucke)

Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Finanzausschuss genehmigt eine überplanmäßige Ausgabe gemäß § 58 Abs.
1 ThürKO in Höhe von 52.500,00 Euro auf der Haushaltsstelle 11100.65010
(Ausländerangelegenheiten – Vordrucke).

Die Deckung erfolgt über die Einnahmehaushaltsstelle 11100.17105
(Ausländerangelegenheiten – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land).

Martina Schweinsburg

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung

Kreis- und Finanzausschuss Ö 04.07.2023
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1. Problem und Regelungsbedürfnis

In Folge des Ukraine-Krieges waren im Jahr 2022 1468 Geflüchtete aus der Ukraine
zusätzlich zum regulären bzw. absehbaren Arbeitsaufkommen durch den Landkreis Greiz zu
betreuen. Die Erteilung von Aufenthaltstiteln und die Ausstellung der damit verbundenen
Dokumente, die die Geflüchteten, aber auch andere Ausländer, zur Vorlage bei anderen
Behörden und Stellen benötigen, gehört zu den Aufgaben der Ausländerbehörde des
Ordnungsamtes des Landkreises Greiz. Die Herstellungskosten für die jeweiligen
ausländerrechtlichen Dokumente sind durch den Landkreis Greiz an die Bundesdruckerei
abzuführen.

Aufgrund der Vielzahl der Geflüchteten verzögerte sich die Bearbeitung einzelner mit deren
Registrierung und Aufnahme verbundener Verfahrensschritte teilweise bis ins Jahr 2023.
Dies betraf u. a. die Begleichung offener Rechnungen von der Bundesdruckerei, welche erst
zu Beginn 2023 durchgeführt werden konnte. Dadurch wurde der Ausgabeansatz für 2023
bereits zu einem Großteil zu Beginn des aktuellen Jahres ausgeschöpft. Die Ausstellung von
Aufenthaltstiteln ist jedoch weiterhin erforderlich und eine unabweisbare, da gesetzlich
vorgeschriebene, Aufgabe.

Des Weiteren ist auch im Jahr 2023 aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine aber
auch aufgrund anderer Krisen- und Kriegsgebiete erneut mit einer hohen Anzahl an
Flüchtlingen zu rechnen. Eine Prognose der in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten
für die Ausländerbehörde war im Vorfeld des Haushaltsjahres 2023 kaum möglich. Selbst
das Land Thüringen geht nach seiner kürzlich vorgenommenen Einschätzung von einer
deutlich höheren Anzahl an Flüchtlingen als bisher angenommen aus. Hinzu kommt, dass die
Bundesdruckerei die Preise für ausländerrechtliche Ausweisdokumente zum 01.04.2023 -
wenn auch minimal - erhöht hat.

2. Lösung

Berechnung des Mehrbedarfs
Die überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 11100.65010 beträgt insgesamt
52.500,00 Euro. Zur Berechnung des Mehrbedarfes wird auf die beigefügte Anlage
„Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt“ verwiesen.

Für die Ausstellung der Aufenthaltstitel kann der Landkreis Greiz aufgrund von bundes- bzw.
landesrechtlichen Entscheidungen aber auch gesetzlichen Regelungen in vielen Fällen keine
Gebühren erheben. Die Deckung der Mehrausgaben ist daher nicht durch Mehreinnahmen
bei ausländerrechtlichen Verwaltungsvorgängen möglich. Allerdings kann die Deckung in
vollem Umfang über die Einnahmehaushaltsstelle 11100.17105 (Ausländerangelegenheiten –
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) erfolgen.

3. Alternativen

Da die Ausstellung von Aufenthaltsdokumenten eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe im
übertragenen Wirkungskreis ist und die Herstellungskosten für die Dokumente an die
Bundesdruckerei abzuführen sind, gibt es keine Alternativen.
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4. Finanzielle Auswirkungen ja nein
auf den Kreishaushalt

Gesamtkosten der Maßnahme: 66.500,00 €

Veranschlagung im Haushaltsjahr: 2023

HH-Stelle: 11100.65010

HH-Ansatz: 14.000,00 €

Erläuterung/Bezeichnung der Haushaltsstelle:

Ausländerangelegenheiten – Vordrucke

4.1 Mehrbedarf ja nein

Höhe des Mehrbedarfes: 52.500,00 €

Deckung des Mehrbedarfes:

Die Deckung kann in vollem Umfang über die Einnahmehaushaltsstelle 11100.17105
(Ausländerangelegenheiten – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) erfolgen.

über- / außerplanmäßiger ja nein
Eigenmittelbedarf

Höhe des über- / außerplanmäßigen
Eigenmittelbedarfes 52.500,00 €

4.2 Folgekosten /-lasten ja nein

Erläuterung:

Greiz, 02.06.2023. Greiz, 01.06.2023.

gez. Marion Becker gez. Harry Eigenrauch
Amtsleiterin Kämmerei Abteilungsleiter III


